
in Gebäuden Mindestwert der 
Beleuchtungsstärke in Lux

Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr 50

Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr 
im Bereich von Absätzen und Stufen sowie Treppen

100

Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr 
sowie Ladebereiche

150

im Freien Mindestwert der 
Beleuchtungsstärke in Lux

Fußwege 5
Werkstraßen bis 30 km/h und Parkplätze 10
Werkstraßen bis 50 km/h 20
Toranlagen 50

Beleuchtungsanforderungen für Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsräume und 
Bereiche
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